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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

Geschirrspülmittel 
1.1. Produktidentifikator 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 
Geschirrspülmittel für die maschinelle Reinigung 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Moebert GmbH Firmenname: 
Dorfstr. 36 Straße: 
D-24254 Rumohr Ort: 

Telefon: +49 (0)43 47 - 21 01 Telefax: +49 (0)43 47 - 24 71 
E-Mail: info@moebert.de 

Möbert Ansprechpartner: 
www.moebert.de Internet: 
Verkauf Auskunftgebender Bereich: 
+49 (0)43 47 - 21 01 1.4. Notrufnummer: 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG 

Gefahrenbezeichnungen: C - Ätzend 
R-Sätze: 
Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. 
Verursacht schwere Verätzungen. 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gefahrenkategorien: 
Akute Toxizität: Akut Tox. 4 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautätz. 1A 
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenschäd. 1 
Gefahrenhinweise: 
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

2.2. Kennzeichnungselemente 
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung 

Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali) 
Natriumhypochloritlösung ... % Cl aktiv 

Signalwort: Gefahr 
Piktogramme: GHS05 

 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

Gefahrenhinweise 
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 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut 
mit Wasser abwaschen/duschen. 

 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

Sicherheitshinweise 

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische 
 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. 

Entwickelt beim Berühren mit Säure giftige Gase (Chlor). 
2.3. Sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

Inhaltsstoffe gemäß EG-Verordnung 648/2004: < 5 % Phosphonate, Polycarboxylate, Bleichmittel auf 
Chlorbasis, 5-15 % Phosphate. 

Chemische Charakterisierung 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
EG-Nr. Anteil Bezeichnung 
CAS-Nr. Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG 
Index-Nr. Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
REACH-Nr. 

215-181-3 10 - < 15 % Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali) 
C - Ätzend, Xn - Gesundheitsschädlich  R22-35 1310-58-3 
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H302 H314 019-002-00-8 

231-668-3 1-5 % Natriumhypochloritlösung ... % Cl aktiv 
C - Ätzend, N - Umweltgefährlich  R34-31-50 7681-52-9 
Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1 (M-Faktor = 1); H314 H400 EUH031 017-011-00-1 

253-733-5 1-5 % 2-Phosphanobutan-1,2,4-tricarbonsäure 
Xi - Reizend  R36/38 37971-36-1 

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. 
Nach Einatmen 

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt 
aufsuchen. 

Nach Hautkontakt 

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 
Minuten spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren. 

Nach Augenkontakt 

Kein Erbrechen herbeiführen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen.Reichlich Wasser in kleinen Schlucken 
trinken lassen (Verdünnungseffekt). Sofort Arzt hinzuziehen. 

Nach Verschlucken 
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4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine Daten verfügbar 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatische Behandlung. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Das Produkt selbst brennt nicht.  
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 

Geeignete Löschmittel 

Wasservollstrahl. 
Ungeeignete Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Besondere Gefährdung durch den Stoff selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: 
Kohlendioxid (CO2).Kohlenmonoxid, Chlor. 

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

Persönliche Schutzausrüstung tragen.  
Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Größere Mengen nicht unverdünnt in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. 
Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Grundsätzlich so zu gestalten, dass folgendes nicht möglich ist: Berührung mit den Augen und der Haut 
vermeiden. 

Hinweise zum sicheren Umgang 

Es sind keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort 
aufbewahren.Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Getrennt von Säuren lagern. 
Zusammenlagerungshinweise 

8 B Lagerklasse nach TRGS 510: 
7.3. Spezifische Endanwendungen 

Geschirrspülmittel für die maschinelle Reinigung. 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
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8.1. Zu überwachende Parameter 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Enthält keine Stoffe in Mengen oberhalb der Konzentrationsgrenzen, für die ein Arbeitsplatzgrenzwert 
festgelegt ist. 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Schutz- und Hygienemaßnahmen 

Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille. 
Augen-/Gesichtsschutz 

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Geeignetes Material: PVC (Polyvinylchlorid). NR 
(Naturkautschuk, Naturlatex). CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk). NBR (Nitrilkautschuk). FKM 
(Fluorkautschuk). Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen. 

Handschutz 

Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Körperschutz (zusätzlich zur üblichen Arbeitskleidung) 
erforderlich. 

Körperschutz 

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich. 
Atemschutz ist erforderlich beim auftreten von Sprühnebel. Die Atemschutzfilterklasse ist dabei unbedingt 
der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/ Dampf/ Aerosol/ Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit 
dem Produkt entstehen kann. 

Atemschutz 

hellgelb 
flüssig Aggregatzustand: 

Farbe: 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

nach Chlor Geruch: 
Prüfnorm 

pH-Wert (bei 20 °C): ca. 14 DIN 19261 
Zustandsänderungen 

100 °C DIN 53171 Siedebeginn und Siedebereich: 
Dampfdruck: 
  (bei 20 °C) 

23 hPa DIN 51640 

Dichte (bei 20 °C): 1,20 g/cm³ DIN 51757 
9.2. Sonstige Angaben 

19,6 % Festkörpergehalt: 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Starke Entwicklung von Wasserstoff bei Kontakt mit amphoteren Metallen (z.B. Aluminium, Blei, Zink) 
möglich (Explosionsgefahr!). 

10.2. Chemische Stabilität 
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Stabil bei Normalbedingungen. 
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Starke Entwicklung von Wasserstoff bei Kontakt mit amphoteren Metallen (z.B. Aluminium, Blei, Zink) 
möglich. 

Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Im vorhergesehenen Einsatzbereich keine bekannt. 
10.5. Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe: Reagiert mit: Säure, konzentriert. Bildung von Chlorgas !!! 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
ATEmix berechnet 

ATE (oral) 1365,0 mg/kg 
Akute Toxizität 

Bezeichnung CAS-Nr. 
Spezies Dosis Methode Expositionswege Quelle 

1310-58-3 Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali) 
Ratte LD50 273 mg/kg RTECS oral 

Reiz- und Ätzwirkung 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

Sensibilisierende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
nicht bekannt 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
nicht bekannt 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Aspirationsgefahr 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
12.1. Toxizität 

CAS-Nr. Bezeichnung 
[h] | [d] Aquatische Toxizität Methode Dosis Quelle Spezies 

Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali) 1310-58-3 
Akute Fischtoxizität 96 h IUCLID LC50 80 mg/l Gambusia affinis 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
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Bei sachgerechter Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kläranlagen sind 
Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential. 

Das Produkt wurde nicht geprüft. 
12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Dieser Stoff erfüllt nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB. 

Die Einleitung größerer Mengen kann zu einer Erhöhung des pH-Wertes in Kanalisation und Gewässern 
führen. Ein hoher pH-Wert schädigt Wasserorganismen. 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Abfallschlüssel Produktreste 

Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus 
Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen; Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 
15 01); Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 
Als gefährlicher Abfall eingestuft. 

200129 

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung 
Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus 
Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen; Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 
15 01); Kunststoffe 

200139 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Landtransport (ADR/RID) 
14.1. UN-Nummer: UN1814 

KALIUMHYDROXIDLÖSUNG 14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung: 

8 14.3. Transportgefahrenklassen: 
III 14.4. Verpackungsgruppe: 
8 Gefahrzettel: 

Klassifizierungscode: C5 
Begrenzte Menge (LQ): 5 L 
Beförderungskategorie: 3 

80 Gefahrnummer: 
Tunnelbeschränkungscode: E 

Freigestellte Menge: E2 
Freigestellte Menge: E1 

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport 

Binnenschiffstransport (ADN) 
14.1. UN-Nummer: UN1814 

KALIUMHYDROXIDLÖSUNG 14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung: 

8 14.3. Transportgefahrenklassen: 
14.4. Verpackungsgruppe: III 
Gefahrzettel: 8 
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C5 Klassifizierungscode: 
Begrenzte Menge (LQ): 5 L 

Freigestellte Menge: E2 
Freigestellte Menge: E1 

Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport 

Seeschiffstransport (IMDG) 
14.1. UN-Nummer: UN1814 

KALIUMHYDROXIDLÖSUNG 14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung: 

8 14.3. Transportgefahrenklassen: 
III 14.4. Verpackungsgruppe: 
8 Gefahrzettel: 
223 Sondervorschriften: 

Begrenzte Menge (LQ): 5 L 
F-A, S-B EmS: 

Freigestellte Menge: E2 
Freigestellte Menge: E1 

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport 

Lufttransport (ICAO) 
14.1. UN-Nummer: UN1814 

KALIUMHYDROXIDLÖSUNG 14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung: 

8 14.3. Transportgefahrenklassen: 
III 14.4. Verpackungsgruppe: 
8 Gefahrzettel: 
A3 A803 Sondervorschriften: 

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1 L 
852 IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 
5 L IATA-Maximale Menge - Passenger: 
856 IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 
60 L IATA-Maximale Menge - Cargo: 

Freigestellte Menge: E2 
Passenger-LQ: Y840 
Freigestellte Menge: E1 
Passenger-LQ: Y841 

Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport 

14.5. Umweltgefahren 
nein UMWELTGEFÄHRDEND:  

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar. 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 
Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

EU-Vorschriften 
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0 % Angaben zur VOC-Richtlinie 
2004/42/EG: 
Zusätzliche Hinweise 

EU-Vorschriften: Wasch- und Reinigungsmittelgesetz.Mitteilungsnummer nach Giftinformationsverordnung 
(ChemGiftInfoVO):Technische Regeln Druckbehälter (TRB), Technische Regeln Druckgase (TRG): 

Nationale Vorschriften 
2 - wassergefährdend Wassergefährdungsklasse: 
Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3 Status: 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungen 
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Die Art des erforderlichen 
Augenschutzes muss angegeben werden bei Gefahr von mechanischen oder chemischen 
Schädigungen.Die erforderlichen Schutzhandschuhe sind durch Angabe des Handschuhmaterials und der 
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials in Abhängigkeit von Stärke und Dauer der dermalen 
Exposition zu spezifizieren. 

Wortlaut der R-Sätze (Nummer und Volltext) 
 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 
 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. 
 Verursacht Verätzungen. 
 Verursacht schwere Verätzungen. 

 Reizt die Augen und die Haut. 
 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 
 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. 

Bei der Zubereitung handelt es sich um ein Produkt für den Einsatz im industriellen und institutionellen 
Bereich. Wir setzen Sachkenntnisse bei der Umsetzung unserer Anwendungshinweise voraus. Weitere 
Informationen stellen wir Ihnen gern zur Verfügung. Die vorstehenden Angaben stützen sich auf dem 
heutigen Stand unserer Erkenntnisse und das Erzeugnis im Anlieferungszustand. Sie stellen jedoch keine 
Zusicherung von Eigenschaften dar und sollen die Zubereitung im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse 
beschreiben. 

Weitere Angaben 

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.) 
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